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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1957

Norm

DSt 1872 §2A

DSt 1872 §12

DSt 1872 §39 Abs2

Rechtssatz

Das Disziplinarstatut kennt nur zwei Disziplinarvergehen, das der Berufsp7ichtenverletzung und das der

Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes; den einzelnen disziplinären Verfehlungen eines Beschuldigten

kommt nur die Eigenschaft von Fakten zu. Strafen können nicht für einzelne disziplinäre Verfehlungen, also für Fakten,

sondern nur für Disziplinarvergehen im technischen Sinne verhängt werden.
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